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Öffentliche Bekanntmachung 
der Bezirksregierung Arnsberg 

Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW 
 

Die RAG Aktiengesellschaft, Bergwerk West, plant im Bereich unter der Ortsla-
ge Kamp-Lintfort voraussichtlich ab Januar 2011 weiter Steinkohle abzubauen. 

 

  

Legende: 
 

 Abbauflächen der Bauhöhen 
452 und 453 in Flöz Albert 1 

 
 Grenze des Bereiches der 

bergbaulichen Einwirkungen 
(Nullrand mit Grenzwinkel 
γ=60 gon) 

Im Bereich der bergbaulichen Einwirkungen dieses Abbaus können Bergschäden 
entstehen. Auftretende Schäden werden zwar auch weiterhin nach den berggesetzli-
chen Vorschriften durch den Bergbauunternehmer reguliert, d. h. der Bergbauunter-
nehmer ist wie bisher zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 
 
Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.03.1989 -4 C 36.85- 
(„Moers-Kapellen-Urteil“) hat aber die Bergbehörde außerdem sicherzustellen, dass 
bei „Eigentumsbeeinträchtigungen an der Oberfläche von einigem Gewicht, mit de-
nen nach Lage der Dinge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist“ die 
so betroffenen Grundeigentümer rechtzeitig ihre Einwendungen bei der Bezirksregie-
rung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, vorbringen können. 
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Eigentumsbeeinträchtigungen an der Oberfläche von einigem Gewicht, d. h. solche, 
die über kleinere und mittlere Schäden im üblichen Umfang hinausgehen, können mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit insbesondere in folgenden Fällen eintreten: 
 
1. in Bereichen vorhandener oder zu erwartender Unstetigkeitszonen, 
2. in Bereichen, in denen bei baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Vor-

belastung eine maximale Gesamtschieflage von mindestens 30 mm/m zu er-
warten ist, 

3. darüber hinaus bei geringeren Einwirkungen in besonders gelagerten Einzelfäl-
len (z. B. Gewerbebetrieben, wenn eine Betriebseinstellung oder nachhaltige 
-unterbrechung zu erwarten ist, oder bei Gebäuden, die besonderen bergbauli-
chen Beanspruchungen, etwa durch wechselnde Schieflagerichtungen, ausge-
setzt waren). 

 
Unterlagen über den geplanten Kohleabbau und dessen voraussichtliche Einwirkun-
gen auf die Tagesoberfläche können von allen Eigentümern der im Bereich bergbau-
licher Einwirkungen des geplanten Abbaus liegenden Grundstücke (s. Kartenaus-
schnitt) im  

Rathaus Kamp-Lintfort 
Planungsamt  
Zimmer 436 
Am Rathaus 2 
47475 Kamp-Lintfort 
 

Im Zeitraum vom 25. Mai 2010 bis 25. Juni 2010; 

während der folgenden Öffnungszeiten eingesehen werden: 

 

Montag – Freitag   08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Dienstag    14:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Donnerstag   14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 

Einwendungen gegen den geplanten Kohleabbau können bei der Bezirksregierung 
Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, 44135 Dortmund, Goebenstraße 
25, schriftlich oder zur Niederschrift bis spätestens 26. Juli 2010 eingereicht werden. 
 
Verspätet erhobene Einwendungen sind ausgeschlossen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 

Dortmund, 17.05.2010 gez. Winkelmann 

 (Dezernent) 
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Volkshochschul-Zweckverband             Rheinberg, 14. Mai 2010 
Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten 
 

 

 
 

 

 

E i n l a d u n g 

 
 
 
zur Sitzung des Programmausschusses des VHS-Zweckverbandes Alpen-
Rheinberg-Sonsbeck-Xanten am Mittwoch, 09. Juni 2010, 16.00 Uhr, im Stadthaus 
Rheinberg, Kirchplatz 10, Raum 144 (1. Etage), 47495 Rheinberg. 
 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g 

 
 

Öffentliche Sitzung 
 
1. Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Ausschließungsgründe gem. § 31 GO NW 

3. Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Programmausschusses am 

03.06.2009 

4. Beratung über das Programm für das Studienjahr 2010/2011 

5. Anfragen, Mitteilungen, Verschiedenes 

 

 
 
 
Fillers 
Vorsitzender 
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Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver-
bands-Sparkasse Wesel ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 3022191484 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 19.07.2010 bei der 
Verbands-Sparkasse Wesel seine 
Rechte anzumelden und das Sparkas-
senbuch vorzulegen, andernfalls wird 
die Kraftloserklärung des Sparkassen-
buches vorgenommen. 
 
Wesel, den 19.04.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
 

 
Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver-
bands-Sparkasse Wesel ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 3022364768 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 19.07.2010 bei der 
Verbands-Sparkasse Wesel seine 
Rechte anzumelden und das Sparkas-
senbuch vorzulegen, andernfalls wird 
die Kraftloserklärung des Sparkassen-
buches vorgenommen. 
 
Wesel, den 19.04.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
 

 
Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver-
bands-Sparkasse Wesel ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 3022084317 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 19.07.2010 bei der 
Verbands-Sparkasse Wesel seine 
Rechte anzumelden und das Sparkas-
senbuch vorzulegen, andernfalls wird 
die Kraftloserklärung des Sparkassen-
buches vorgenommen. 
 
Wesel, den 19.04.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 

Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver-
bands-Sparkasse Wesel ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 3022130359 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 19.07.2010 bei der 
Verbands-Sparkasse Wesel seine 
Rechte anzumelden und das Sparkas-
senbuch vorzulegen, andernfalls wird 
die Kraftloserklärung des Sparkassen-
buches vorgenommen. 
 
Wesel, den 19.04.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
 

 

Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver-
bands-Sparkasse Wesel ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 3022225829 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 19.07.2010 bei der 
Verbands-Sparkasse Wesel seine 
Rechte anzumelden und das Sparkas-
senbuch vorzulegen, andernfalls wird 
die Kraftloserklärung des Sparkassen-
buches vorgenommen. 
 
Wesel, den 19.04.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
 

 
Kraftloserklärung 

Das von der Verbands-Sparkasse 
Wesel ausgestellte Sparkassenbuch 
Nr. 3022701043 wird gemäß Abschnitt 
6.1 der Neufassung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Sparkas-
sengesetz für kraftlos erklärt, nachdem 
Rechte Dritter auf die Urkunde zufolge 
des am 29.01.2010 erfolgten Aufgebo-
tes bis zum heutigen Tage nicht an-
gemeldet wurden. 

Wesel, den 29.04.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
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Kraftloserklärung 
 
Das von der Verbands-Sparkasse 
Wesel ausgestellte Sparkassenbuch 
Nr. 3022591816 wird gemäß Abschnitt 
6.1 der Neufassung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Sparkas-
sengesetz für kraftlos erklärt, nachdem 
Rechte Dritter auf die Urkunde zufolge 
des am 17.02.2010 erfolgten Aufgebo-
tes bis zum heutigen Tage nicht an-
gemeldet wurden. 
Wesel, den 17.05.2010 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
 

 
 


	Öffentliche Bekanntmachung
	der Bezirksregierung Arnsberg
	Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW
	E i n l a d u n g
	T a g e s o r d n u n g
	Öffentliche Sitzung
	Aufgebot
	Aufgebot
	Aufgebot
	Aufgebot
	Aufgebot
	Kraftloserklärung
	Kraftloserklärung


